
Anlage 5 zu GRDrs 572/2017 
 
Nr. 5     Umsetzung der Handlungskonzepte: Stadtteilzentren konkret und 
             Nahversorgung konkret 
 

Insgesamt 250.000 € 
 
Die Untersuchung Stadtteilzentren konkret “ (GRDrs 653/2015) ist abgeschlossen. 
Für die sechs Stadtteilzentren Bad Cannstatt, Feuerbach, Zuffenhausen, Weilimdorf, 
Vaihingen und Untertürkheim sind örtlich spezifische Handlungskonzepte unter in-
tensiver Beteiligung der Akteure vor Ort erarbeitet worden um dem Trading-Down-
Prozess in den funktional erheblich geschwächten oder gefährdeten Zentren zu be-
gegnen. Das Ergebnis wird in den Gremien vorgestellt (GRDrs 518/2017).  Es ist be-
absichtigt in 2018/19 erste Maßnahmen umzusetzen wie z. B.  
 

 Gewährung von Zuschüssen zur Verschönerung des öffentlichen Raums 

 temporäre Bepflanzung  

 ggf. dauerhafte Lichtkonzepte  

 die Ertüchtigung und angemessene Nutzung von Geschäftslokalen  

 die Erarbeitung von Konzeptstudien zur Revitalisierung von Einkaufszentren 
 

 Für diese Maßnahmen werden 150.000 € beantragt. 
 

In 2016/17 sind erste konkrete Maßnahmen im Rahmen des vom Gemeinderat 2015 
beschlossenen Handlungskonzeptes Nahversorgung konkret für Stadtteile und 
Stadtquartiere ohne Lebensmittelversorgung der Landeshauptstadt Stuttgart (GRDrs 
114/2015) umgesetzt worden. Mit den vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten 
Mitteln konnte das Pilotprojekt „Bonusmarkt light“ in Stuttgart-Wolfbusch, das eine 
große Nahversorgungslücke schließt, initiiert und unterstützt werden (GRDrs 
951/2016). Es befindet sich zur Zeit in der Vorbereitungsphase durch die Bonus 
gGmbH. Ebenso erfuhr der gemeinnützige Bioladen „Plattsalat“ im Hallschlag (Bad 
Cannstatt) eine finanzielle Beteiligung an infrastrukturellen und werblichen Maßnah-
men, die zu seinem Erhalt und damit zur Sicherung der Nahversorgung beitrugen. 
Außerdem wurden den oftmals kleinen „Frischehändlern“ in den Stadtteilen besonde-
re Beratungsangebote unterbreitet. 
 
Die Umsetzung der ortsspezifischen Handlungskonzepte soll durch konkrete Maß-
nahmen und Projekte in 2018/19 fortgesetzt werden. Hierfür werden 100.000 € bean-
tragt. 
 
 

Erforderliche Maßnahmen 2018 2019 

Umsetzung der Handlungskonzepte „Stadtteilzentren 
konkret“ durch Starterprojekte 50.000 € 100.000 € 

Weitere Umsetzung des Handlungskonzepts „Nah-
versorgung konkret“ (Vorplanungen, infrastrukturelle 
und werbliche Maßnahmen, Projektkostenzuschüs-
se) 50.000 € 50.000 € 

Gesamt 100.000 € 150.000 € 

 
 


